


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 21 Norf 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 27.06.1972 Es gilt die BauNVO 1962 

1. VORSCHRIFTEN 

1.1 Dem Bebauungsplan liegen die nachstehend aufgeführten Vorschriften zugrunde: 

1.11 Das Bundesbaugesetz (BBauG) vom 23.6.1960 (BGBl. I. S. 341) 
1.12 Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) vom 26.6.1962 (BGBl. I. S. 429) 
1.13 Die Erste Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Bundesbaugesetzes 

(Erste DVO NW BBauG) vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) 
1.14 Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauONW) vom 25.6.1962 (GV NW 

S. 373) 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

2.1 Die Zahl der Vollgeschosse ist durch Eintragung in römischen Ziffern festgesetzt. 
Eine Ausnahme gemäß § 17 Abs. 5 BauNVO kann zugelassen werden. 

3. NEBENANLAGEN 

3.1 Außerhalb der durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen sind Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen gemäß den § § 12, 14 (1) BauNVO auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausgeschlossen. Für Stellplätze und Garagen 
kann eine Ausnahme im Einzelfall gestattet werden. Im Übrigen sind die Garagen in die Bau-
körper einzubeziehen. 

4. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

4.1 Baukörper (§ 9 Abs. 1 Buchst. d  und Abs. 2 BBauG. § 103 BauONW und § 4 Erste DVO NW 
BBauG) 

4.11 Alle Baukörper 
sind so zu gestalten und mit ihrer Umgebung in Einklang zu bringen, dass das städte-
bauliche Gesamtbild des Bebauungsplangebiets nicht beeinträchtigt wird. 

4.12 Dachform und Dachneigung 
4.121 Dachneigungen sind in zusammengehörigen Baugruppen einheitlich zu 

gestalten. 

4.13 Außenwandflächen 
4.131 Alle Außenwandflächen sind in Sichtmauerwerk - auch weißes Sichtmauerwerk - 

auszuführen. Einzelne Fassadenteile können in Sichtbeton oder Holzverkleidung 
ausgeführt werden. 

4.14 Die Sockelhöhe 
Darf bei den Flachdachbaugruppen maximal 0,60m, bei allen anderen Gebäuden 
maximal 1,00m, bezogen auf die Höhe der Straßenkrone, nicht überschreiten. Aus-
nahmen aus tiefbautechnischen Gründen können zugelassen werden. 



4.2 Außenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 2 BBauG, § 103 BauONW und § 4 Erste DVO NW 
BBauG) 

4.21 Außenanlagen 
sind grundsätzlich so zu gestalten, daß das städtebauliche Gesamtbild des Bebau-
ungsplangebietes nicht beeinträchtigt wird. 

4.22 Vorgärten 
sind als Grünanlagen herzurichten und zu unterhalten. 

4.23 Einfriedungen 
Vorgärten sind in Form von Rasenkantsteinen (max. Höhe 5cm) einzufrieden. Sonstige 
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80m in Form von Holzspriegelzäunen mit 
senkrechten Stäben oder als lebende Hecken zugelassen. 
Sichtblenden an Freisitzen können bis zu einer Höhe von 1,80m und einer Länge von 
4,00m zugelassen werden. 

4.24 Mülltonnenplätze 
Mülltonnen sind in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt und gegen Sonnen-
einstrahlung geschützt aufzustellen. 

4.25 Dachrinnen- und Fensterantennen sind in allen Baugebieten ausgeschlossen. 


